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Nr. 208 der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(5. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 

 

Bericht 

 

des Verfassungs- und Verwaltungsausschusses zur Vorlage der Landesregierung (Nr. 164 der 

Beilagen) betreffend eine Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit 

 

 

Der Verfassungs- und Verwaltungsausschuss hat sich in der Sitzung vom 8. Februar 2017 mit 

der Vorlage befasst. 

 

Klubobfrau Abg. Mag.a Gutschi stellt fest, dass es bei der vorliegenden Vereinbarung gemäß 

Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit darum gehe, das eingerichtete partnerschaftliche 

Zielsteuerungssystem zur Steuerung von Struktur, Organisation und Finanzierung der österrei-

chischen Gesundheitsversorgung fortzuführen. Dementsprechend soll das partnerschaftliche 

Zielsteuerungssystem, das eine bessere Abstimmung zwischen dem niedergelassenen Versor-

gungsbereich und den Krankenanstalten garantiere, weiterentwickelt und fortgeführt wer-

den. 
 

Die Prinzipien der partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit:  

 • Für Patientinnen und Patienten wird der niederschwellige Zugang zur bedarfsgerech-

ten Gesundheitsversorgung und deren hohe Qualität langfristig gesichert und ausge-

baut. 

 • Die Steuern und Beiträge der Bevölkerung werden besser zielgerichtet eingesetzt. 

 • Die Organisation und Steuerungsmechanismen auf Bundes- und Landesebene werden 

nach dem Prinzip der Wirkungsorientierung weiterentwickelt. 

 • Sowohl Versorgungs- als auch Finanzziele werden festgelegt sowie das eingerichtete 

Monitoring weiterentwickelt und fortgeführt, um die Erreichung der Ziele messbar zu 

machen. 

 • Der Anstieg der öffentlichen Gesundheitsausgaben (ohne Langzeitpflege) ist bis 2021 

an das zu erwartende durchschnittliche nominelle jährliche Wachstum des Bruttoin-

landsprodukts (3,2%) heranzuführen. 

 • Versorgung der Patientinnen und Patienten zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort 

mit optimaler medizinischer und pflegerischer Qualität. 

 • Sicherstellung einer nachhaltigen Sachleistungsversorgung. 

 • Transparente, patientenorientierte Qualität im Gesundheitswesen. 

 • Verbesserung der Behandlungsprozesse insbesondere durch die Optimierung von Orga-

nisationsabläufen und der Kommunikation. 

 • Forcierung der Einrichtung von multiprofessionellen und interdisziplinären Versor-

gungsformen auf allen Versorgungsebenen. 

 • Zielgerichteter Ausbau von Gesundheitsförderung und Prävention. 
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Der Verfassungs- und Verwaltungsausschuss stellt mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ, Grünen 

und Abg. Konrad MBA gegen die Stimmen der FPS - sohin mehrstimmig - den 

 

Antrag, 

 

der Salzburger Landtag wolle beschließen: 

 

Dem Abschluss der in der Nr. 164 der Beilagen enthaltenen Vereinbarung wird die Genehmi-

gung gemäß Art. 50 Abs. 1 L-VG erteilt. 

 

 

Salzburg, am 8. Februar 2017 

 

Der Vorsitzende: 

Ing. Sampl eh. 

Die Berichterstatterin: 

Mag.a Gutschi eh. 

 

Beschluss des Salzburger Landtages vom 22. März 2017: 

Der Antrag wurde mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ, Grüne und der Abg. ohne Fraktionszugehö-

rigkeit Konrad MBA und Fürhapter gegen die Stimmen der FPS, eine Stimme des TSS und der 

Abg. ohne Fraktionszugehörigkeit Steiner-Wieser – sohin mehrstimmig – zum Beschluss erho-

ben.  

 

 


